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Vor allem die Zentralen der Systemgastronomie 

waren in der jüngeren Vergangenheit in punkto 

Erneuerung umtriebig. In allen Fällen war und 

ist die Umsetzung der Konzepte mit teils erheb-

lichen Kosten für die Franchisenehmer verbun-

den, die diese nicht immer ohne weiteres bereit 

sind, zu schultern. Zeit- und kostenintensive 

Reibungen im System durch Auseinanderset-

zungen zwischen den Franchisepartnern sind 

vorprogrammiert. In rechtlicher Hinsicht stellt 

sich die Frage, ob und inwieweit die Franchise-

nehmer verpflichtet sind, die von der Zentrale 

weiterentwickelten Konzepte – auf ihre Kosten – 

umzusetzen.

BASIS: dEr frAnCHISEVErTrAg
Basis für das, was gilt, sind die vereinbarten Re-

gelungen. Enthält der Franchisevertrag keine 

Regelung zu Weiterentwicklungen des Franchi-

sekonzepts und deren Umsetzung, bleibt dem 

Franchisegeber nur, die Zustimmung des Fran-

chisenehmers zur entsprechenden Änderung 

bzw. Ergänzung des Franchisevertrages einzu-

holen. Dass ein solcher Zwang zur nachträgli-

chen Einigung im Hinblick auf Weiterentwick-

lungen des Franchisesystems, zumal in der 

Fläche, kaum praktikabel ist, liegt auf der Hand. 

Zwar darf ein Franchisenehmer seine Zustim-

mung je nach Einzelfall möglicherweise aus 

Gründen von Treu und Glauben gar nicht ver-

weigern; dies insbesondere vor dem Hinter-

grund, dass es – je nach Vertragsgestaltung – 

Hauptleistungs- oder Nebenpflicht des Fran - 

chise gebers ist, das Franchisekonzept an verän-

derte Marktgegebenheiten anzupassen bzw. 

weiterzuentwickeln. Hierbei hat der Franchise-

geber auch einen durchaus weiten Ermessens-

spielraum hinsichtlich der Maßnahmen, die er 

ergreift. 

Empfehlenswert ist, bereits im Franchisevertrag 

eine Regelung zu vereinbaren, die die Zulässig-

keit von Änderungen des Franchisekonzeptes 

feststellt. Solche Regelungen sind verbreitet;  

üblicherweise sind sie in Form sog. „Änderungs-

vorbehalte“ oder sog. „einseitiger Leistungs-

bestimmungsrechte“ zugunsten des Franchise-

gebers anzutreffen. Es handelt sich also um 

Klauseln, die – mehr oder weniger konkret im 

Hinblick auf Voraussetzungen, Umfang und 

Rechtsfolgen – eine einseitige Gestattung von 

Änderung des Systems oder Teilen davon durch 

den Franchisegeber vorsehen und zugleich den 

Franchisenehmer verpflichten, diese Änderun-

gen auf seine Kosten und innerhalb einer be-

stimmten Frist umzusetzen.

Gegenstand dieser Änderungsvorbehalte oder 

einseitigen Leistungsbestimmungsrechte kön-

nen z.B. sein die systemtypische Einrichtung  

der Ladengeschäfte, die Systemprodukte, die 

Systemmarke(n), die Regelungen im Handbuch 

oder (rechtlich allerdings nicht unproblema-

tisch) das Vertragsgebiet. Die Unterscheidung 

zwischen beiden Regelungsarten ist eher dog-

matischer Natur; insbesondere sind die Kriteri-

en, nach denen ihre Zulässigkeit beurteilt wird, 

im Wesentlichen die gleichen. Im Folgenden 

wird daher allein von Änderungsvorbehalt(en) 

gesprochen. 

Allerdings bestehen bei Änderungsvorbehalten 

im Hinblick auf die eingangs aufgeworfene Fra-

ge, ob und inwieweit Franchisenehmer ver-

pflichtet sind, auf Basis solcher Regelungen von 

der Zentrale vorgenommene Konzeptänderun-

gen auf ihre Kosten umzusetzen, einige recht-

liche Fallstricke. Letztlich kommt es, wie nach-

folgend aufgezeigt werden wird, auf die Aus - 

gestaltung der jeweiligen Klausel im Einzelnen 

an.

ändErungSVorBEHALTE grund-
SäTzLICH zuLäSSIg
Die gute Nachricht vorab ist, dass nach der 

Rechtsprechung Änderungsvorbehalte in Fran-

chiseverträgen grundsätzlich zulässig sind. Be-

gründet wird das mit der Franchisesystemen in-

Wie jeder andere Wirtschafts-

zweig lebt die Franchisebranche 

von der stetigen Weiterent-

wicklung und Optimierung. 

Innovation ist für jedes Fran-

chisesystem ein existentielles 

Thema, nicht zuletzt, um sich 

verändernden Marktgegeben-

heiten anzupassen oder auch, 

um Krisen zu bewältigen. Dabei 

ist es nicht allein mit der Ent-

wicklung eines Innovationskon-

zeptes getan – gerade auf die 

flächendeckende Umsetzung 

des jeweiligen Konzeptes durch 

die Franchisenehmer kommt es 

ganz entscheidend an, damit die 

seitens der Systemzentrale mit 

der Veränderung angestrebten 

Ziele erreicht werden. 

Innovation 
in franchise - 
systemen    
Was darf der franchisegeber,  

was muss der franchisenehmer? 
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newohnenden Dynamik und dem daraus 

folgenden Erfordernis der stetigen Weiterent-

wicklung.  Soll diese kein Torso bleiben, schließt 

sie denknotwendig die (Pflicht zur) Umsetzung 

durch die jeweiligen Standortbetreiber, die Fran-

chisenehmer, ein. Änderungsvorbehalte in 

Franchiseverträgen können somit als unerläss-

lich und grundsätzlich zulässig bezeichnet wer-

den; sie sind auch entsprechend verbreitet.

Doch damit hört die Klarheit auch bereits auf. 

Denn bislang ist der zulässige Umfang von Än-

derungsvorbehalten noch weitgehend unge-

klärt, da die Anforderungen an entsprechende 

Regelungen nicht immer einheitlich beurteilt 

werden. Die Beurteilung der Zulässigkeit kon-

kreter Änderungsvorbehalte – und damit die 

spiegelbildliche Frage, wie weit der Franchise-

nehmer zur Umsetzung von Änderungen ver-

pflichtet ist –  ist somit in hohem Maße abhängig 

von den Umständen des konkreten Einzelfalles. 

Das liegt daran, dass Franchiseverträge grund-

sätzlich für eine Vielzahl von Fällen vom Fran-

chisegeber vorformuliert wurden und somit  

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) dar-

stellen. Als AGB sind auch diejenigen franchise-

vertraglichen Klauseln, die Änderungsvorbehal-

te enthalten, in Bezug auf ihre Wirksamkeit 

anhand des AGB-Rechts des BGB zu prüfen. 

Nach dessen Generalklausel sind – auch im un-

ternehmerischen Geschäftsverkehr – solche Be-

stimmungen in AGB unwirksam, die den Ver-

tragspartner des Verwenders entgegen den 

Geboten von Treu und Glauben unangemessen 

benachteiligen. Damit kommen also in ganz ent-

scheidendem Umfang Wertungsfragen ins Spiel, 

die eine einheitliche Beurteilung verbieten.

Darüber hinaus existiert kaum valide Rechtspre-

chung, die AGB-rechtliche Wirksamkeit von Än-

derungsvorbehalten in Franchiseverträgen zum 

Gegenstand hat, so dass bislang wenig Rechts-

klarheit in diesem Punkt herrscht. So entstam-

men mangels valider Rechtsprechung zum Fran-

chiserecht viele Grundsätze bei der Beurteilung 

der Zulässigkeit von Änderungsvorbehaltsklau-

seln einerseits dem Vertragshändlerrecht, ande-

rerseits aber auch der (deutlich zahlreicheren) 

Rechtsprechung zu Preisanpassungsklauseln in 

Dauerschuldverhältnissen. 

dIE rECHTSPrECHung
Das OLG München hat in einer Entscheidung 

aus dem Jahr 2002  z. B. eine dynamische, globa-

le Verweisung in einem Franchisevertrag auf die 

vom Franchisegeber entwickelten Richtlinien 

und Grundsätze „in ihrer jeweils als verbindlich 

herausgegebenen Fassung“ als unwirksam ein-

gestuft, weil dies den Franchisenehmer unange-

messen benachteilige. Dieser im Streit stehende 

Änderungsvorbehalt sei derart weitreichend, 

dass er letztlich vergleichbar mit dem Direkti-

onsrecht eines Arbeitgebers und damit unwirk-

sam sei. 

Demgegenüber hat der BGH in seiner Entschei-

dung „McDonald´s“ bereits 1984 festgestellt, 

dass „ein umfassendes System von Richtlinien 

[…] das von der Klägerin angewandte geeignete 

Mittel zu seiner Durchsetzung [ist]“ und dass 

„das System von Richtlinien nicht anders als 

durch Bezugnahme auf die Betriebshandbücher 

[…] und Management-Programme in den Fran-

chise-Vertrag einbezogen werden kann.“ 

Eine Vorschrift im Franchise-Vertrag, wonach 

sich der Franchisenehmer „streng“ an die vom 

Franchisegeber aufgestellten Vorschriften für 

Speisen und Getränke, Sauberkeit etc. zu halten 

habe, die in Betriebshandbüchern konkretisiert 

werden, und dass der Franchisenehmer „als 

Vollkaufmann sich auf diese Weise wirksam  

verpflichtet hat, begegnet keinen rechtlichen 

Bedenken.“ (BGH Urteil vom 3.10.1984). Eine  

dezidierte Auseinandersetzung mit den in 

Handbüchern enthaltenen detaillierten Wei-

sungsrechten des Franchisegebers – und damit 

mit der Frage, wie weit Weisungen und Ände-

rungen letztlich gehen dürfen –  hat der BGH in 

dem Urteil jedoch nicht vorgenommen.

Nach der häufig rekurrierten Rechtsprechung im 

Vertragshändlerrecht lässt sich gleichwohl fest-

halten, dass Änderungsvorbehalte dann restrik-

tiver beurteilt werden, wenn sie individuelle 

Rechts- und Vermögenspositionen des Franchi-

senehmers tangieren (z.B. Handelsspannen wie 

Rabatte u.ä., Warensortiment, Vertragsgebiet) – 

gegenüber solchen, die sich auf das Franchise-

system, den Marktauftritt sowie auf das zugrun-

deliegende Vertriebs- und Marketingkonzept 

beziehen, und die daher großzügiger beurteilt 

werden. 

Konkret lässt sich aus der bisherigen Rechtspre-

chung  so viel sagen: u.a. in Anlehnung an die 

Rechtsprechung zu Preisanpassungsklauseln in 

Dauerschuldverhältnissen benachteiligen Än-

derungsvorbehalte den Franchisenehmer nur 

dann nicht unangemessen, wenn sie transpa-

rent gestaltet sind, d.h. Voraussetzungen – ins-

besondere schwerwiegende Änderungsgründe 

–, Umfang und Bereiche des Änderungsvorbe-

haltes konkretisieren, und zwar auch bei Verträ-

gen unter Kaufleuten. 

MESSLATTE: TrEu und gLAuBEn
Fest steht also, dass der Franchisegeber nicht al-

les darf; er hat wegen des erwähnten AGB-recht-

lichen Rahmens von Treu und Glauben keinen 

unbegrenzten Spielraum für Änderungen, darf 

insbesondere den Franchisenehmer nicht unan-

gemessen benachteiligen. 

So ist z.B. einerseits denkbar, dass selbst eine 

Klausel, die den Franchisenehmer verpflichtet, 

veraltete Geräte durch neuwertige zu ersetzen, 

die Interessen des Franchisenehmers nicht an-

gemessen berücksichtigt, da auch ein veraltetes 

Gerät durchaus noch funktionstüchtig und leis-

tungsfähig sein kann. Etwaige höhere Unterhal-

tungskosten solcher Geräte im Verhältnis zu 

neuwertigen Geräten gehen letztlich zu Lasten 

des Franchisenehmers.

Darüber hinaus ist kaum nachprüfbar, nach Ab-

lauf welcher Zeit oder welcher Anzahl von Zyk-

len ein Gerät als veraltet gilt. Andererseits könn-

te der Fall gleichwohl anders zu bewerten sein, 

wenn trotz noch gegebener Funktionstüchtig-

keit veralteter Geräte etwa nur durch deren Er-

satz eine Weiterentwicklung des Franchisesys-

tems (z.B. Verbesserung des Geschmacks der 

zubereiteten Speisen) zu erreichen wäre, was für 

ein berechtigtes Interesse des Franchisegebers 

an der betreffenden Änderung spräche.

nEgATIVABgrEnzung
Letztlich werden vielfach die Anforderungen an 

wirksame Änderungsvorbehalte dadurch zu 

konkretisieren versucht, dass negativ festgestellt 

wird, was gerade nicht zulässig ist. 

Klar dürfte als Ausfluss des Äquivalenzprinzips, 

also des Prinzips der Entsprechung von vertrag-

lich vereinbarter Leistung und Gegenleistung, 
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sein, dass mit den Änderungen grundsätzlich 

keine neuen Leistungspflichten nachträglich 

eingeführt werden dürfen, die eben dieses Ver-

hältnis von Leistung und Gegenleistung nach-

haltig beeinflussten. Ebensowenig dürfte es zu-

lässig sein, dass der Franchisegeber über den 

Änderungsvorbehalt die Risikoverteilung einsei-

tig zu Lasten des Franchisenehmers ändert oder 

solche Verhältnisse ändert, die in seinen Risiko-

bereich fallen. Da das stete Streben nach Opti-

mierung des Franchisesystems bzw. –konzeptes, 

wie ausgeführt, ebenso wesensbestimmend wie 

erforderlich für Franchisesysteme ist, sollten die 

in den entsprechenden Vertragsbestimmungen 

vorgesehenen Änderungen grundsätzlich allein 

dieser Optimierung dienen.

BESCHränKung dEr KoSTEn-
TrAgungSPfLICHT?
Teils wird darüber hinaus angeregt, bei der Klau-

selgestaltung eine Einschränkung der Kostentra-

gungspflicht des Franchisenehmers aufzuneh-

men, z.B. durch Höchstbetragsgrenzen. Denn 

der Franchisenehmer habe ein berechtigtes In-

teresse daran, sich nicht unerwartet einem 

Nachinvestitionsbedarf ausgesetzt zu sehen.

Nachinvestitionen aufgrund solcher Systemän-

derungen sind v.a. dann belastend für den Fran-

chisenehmer, wenn sie beispielsweise in der An-

laufphase des Systembetriebes stattfinden, in 

der noch keine ausreichenden Umsätze und Ge-

winne erwirtschaftet werden, oder auch, wenn 

die änderungsbedingten Nachinvestitionen zu 

einem Zeitpunkt verlangt werden, in welchem 

sie sich nicht mehr amortisieren werden. Zudem 

müsse der Franchisenehmer schon bei Ab-

schluss des Franchisevertrages Kenntnis darü-

ber haben, in welchem Umfang in welchem Be-

reich Änderungen möglich sind und welche 

Auswirkungen dies haben kann. 

Da sich in den auf teils sehr lange Dauer ange-

legten Franchiseverträgen künftige Kosten für 

die Umsetzung von systemrelevanten Änderun-

gen nicht für jede einzelne Änderung treffsicher 

voraussagen lassen dürften, erscheint eine ma-

ximale Begrenzung durchaus als probates Mit-

tel, um für den Franchisenehmer die erforderli-

che Transparenz – und auch Planungssicherheit 

– herzustellen. 

rECHTSfoLgE unWIrKSAMEr 
KLAuSELn
Sollte im Einzelfall eine Änderungsvorbehalts-

klausel als unwirksam festgestellt werden, wür-

de dies gleichwohl eher selten zur Unwirksam-

keit des Franchisevertrages als Ganzes führen; 

dies ist nur in Ausnahmefällen der Fall. Über-

wiegend enthalten Franchiseverträge zudem 

eine sog. Salvatorische Klausel, nach der der 

Vertrag im Übrigen von der Unwirksamkeit ein-

zelner Bestimmungen darin unberührt bleibt.

fAzIT 
Für Franchisegeber ergibt sich aus den vorste-

henden Ausführungen bei der Vertragsgestal-

tung folgende Handlungsempfehlung:

 > Trotz der nach wie vor nicht eindeutigen 

Rechtslage empfiehlt sich in jedem Falle eine 

auf die Veränderung und Weiterentwicklung 

des Konzeptes und deren Umsetzung zielende 

Regelung im Franchisevertrag.

 > Diese sollte so konkret wie möglich formuliert 

sein.

 > Insbesondere sollten Voraussetzungen, 

Umfang und Folgen der Änderungen sowie 

möglichst auch ein maximaler Nachinvestiti-

onsbetrag bezeichnet sein. 

Zwar lassen sich Auseinandersetzungen der 

Partner dadurch im Vorfeld nicht völlig aus-

schließen, gerade weil, wie dargestellt, Einzel-

heiten im Hinblick auf die rechtliche Wirksam-

keit entsprechender Klauseln weitgehend noch 

ungeklärt sind. Gleichwohl entspricht es dem 

partnerschaftlichen Wesen des Franchising, mit 

dem Franchisenehmer von Beginn an offen mit 

dem Thema Innovation umzugehen und ein ge-

meinsames Verständnis darüber zu erzielen, 

dass das System auch auf die Entwicklung neuer 

Ideen durch die Zentrale einerseits und deren 

flächendeckende Umsetzung durch die Franchi-

senehmer andererseits angewiesen ist.
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